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Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am 17.09.2014

Die ordentliche Sitzung des Kreistages findet am Mittwoch, 17.09.2014, 
16:00 Uhr, in den Sitzungsräumen des Landkreises Börde, Verwaltungs-
gebäude Gerikestraße 104 in 39340 Haldensleben, zu folgender Tagesord-
nung statt:
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu-

fung, der anwesenden Kreistagsmitglieder und der Beschlussfähig-
keit

2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesord-
nung

3 Einwohnerfragestunde
4  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 

02.07.2014 - öffentlicher Teil
5  Mitteilung des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten, Eil-

entscheidungen und Bekanntgabe der von den beschließenden Aus-
schüssen gefassten Beschlüsse

6 öffentliche Vorlagen
6.1 Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Börde
6.2  Satzung zur Aufhebung der Satzung des Landkreises Börde über die 

öffentlichen Bekanntmachungen (Bekanntmachungssatzung)
6.3  Satzung des Landkreises Börde über die Entschädigung für ehren-

amtlich Tätige (Entschädigungssatzung)
6.4  Satzung des Landkreises Börde über die Erhebung von Verwaltungs-

gebühren
6.5  Dritte Änderung der Satzung des Landkreises Börde für das Jugend-

amt
6.6  Wahl der Vertreter des Landkreises Börde in der Regionalversamm-

lung des Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft Mag-
deburg“ auf Vorschlag der kreisangehörigen Gemeinden

6.7  Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Börde für das 
Geschäftsjahr 2013

6.8  Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Abfallent-
sorgung“ zum 31.12.2013

 Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2013
6.9  Feststellung des Jahresabschlusses für den Eigenbetrieb Straßenbau 

und -unterhaltung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. De-
zember 2012, Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung 
der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2012

6.10  Umstufungskonzept - B 245 Ortsumgehung Bebertal, Widmung, 
Umstufung und Einziehung von Teilstrecken der K 1150 und K 1156

6.11  Aufstufung der sonstigen öffentlichen Straße mit der Benutzungsart 
Radfahrer im Gebiet der Gemeinde Bülstringen als Bestandteil der 
Kreisstraße K 1652

6.12  Zuständigkeiten für die Stundung, Niederschlagung und den Erlass 
von Ansprüchen des Landkreises Börde

6.13  Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung im Budget 
768020 Produkt 11171

6.14 Interkulturelle Woche vom 17. - 26. September 2014

7 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
8  Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 

02.07.2014 - nichtöffentlicher Teil
9  nichtöffentlich zu beratende Themen
Öffentlicher Teil
10 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 04.09.2014

gez. Walker
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Verfahren zur Neufestsetzung Wasserschutzgebiet Haldensleben 
gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Börde 

Der für den 08.10.2014 vorgesehene Erörterungstermin wird aufgehoben.
Ein neuer Erörterungstermin zum Verfahren findet am 19.11.2014, um 10 
Uhr, in Haldensleben, Gerikestraße 104, Sitzungsraum 1 und 2 statt. 
Dieser Termin findet mit den Behörden, den Betroffenen und den Perso-
nen, die Anregungen und Bedenken gegen die geplante Festsetzung erho-
ben haben statt. 
Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Die Erörterung ist nicht öffentlich (§ 73 Abs. 6 VwVfG). 
2.  Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt wer-

den. Eine Pflicht zur Teilnahme be-steht nicht.
3.  Die betroffenen Behörden sowie diejenigen, die Anregungen und 

Bedenken erhoben haben, werden ge-sondert von dem Erörterungs-
termin benachrichtigt. 

4.  Die Vertretung eines Beteiligten durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Dies ist durch eine Vollmacht nachzuweisen.

5.  Sollten am o.g. Termin nicht alle rechtzeitig eingegangenen Anre-
gungen und Bedenken, Stellungnahmen und sonstige Beiträge aus-
reichend behandelt werden können, wird die Erörterung zu einem 
späteren Zeitpunkt festgesetzt.

Haldensleben, den 04.09.2014

gez. Walker
Landrat
Impressum:  Amtsblatt für den Landkreis Börde
Herausgeber: Landkreis Börde, Gerikestraße 104, 39340 Haldensleben,
  Tel.: 03904 7240-0, E-Mail: kreistag-wahlen@boerdekreis.de
Verantwortlich für die Bekanntmachungen des Landkreises Börde:
  Landrat Landkreis Börde/Hans Walker
Verteilung: Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte 
  über den General-Anzeiger Landkreis Börde
Redaktion/Bezug: Büro Kreistag/Wahlen
Internet:  Veröffentlichung unter www.boerdekreis.de

4-216


